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Betrifft:

Auskunftserteilung an Eltern volljähriger Schüler
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat mit Rundschreiben Nr. 49/2002 vom 8.11.2002 in obiger Angelegenheit mitgeteilt:

Mit dem Kindschaftsrechts - Änderungsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 135/2003 wurde das Volljährigkeitsalter ab dem 1. Juli 2002 auf das vollendete 18. Lebensjahr herabgesetzt. Dies bedeutet, dass die volle Handlungsfähigkeit nunmehr mit dem vollendeten 18 Lebensjahr eintritt und das Erziehungsrecht der Eltern mit diesem Zeitpunkt erlischt.

w IF  = "w" "Schülerin: " "Schüler: " 
Schülerin: 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..
Hiermit lege ich fest, dass meinen Erziehungsberechtigten 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………….……..
auch nach meinem 18. Geburtstag Auskunft über meine schulischen Belange erteilt werden darf.
-------------------------------                           -----------------------------------------
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